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 AUCH RUSSLAND STEHT NICHT ÜBER DEM VÖLKERRECHT  
 — EINE LIBERALE ANTWORT AUF DEN RUSSISCHEN ANGRIFFSKRIEG 

Dafür stehen wir Freie Demokraten:
Wir verurteilen Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, der einen der schlimmsten denkbaren Brüche des 
modernen Völkerrechts darstellt. Er ist ein fundamentaler Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit und die Grundsätze der 
Charta der Vereinten Nationen. Wir setzen uns entschieden für die Verteidigung der freiheits- und friedensschützen-
den Grundrechte des Völkerrechts ein. Diese Rechtsprinzipien müssen wir auch mit den Mitteln des Rechts 
schützen.

 WIE SETZEN SICH DEUTSCHLAND UND SEINE  
 PARTNER FÜR DIE VERFOLGUNG  
 RUSSISCHER KRIEGSVERBRECHEN EIN? 
Deutschland hat gemeinsam mit 38 Staaten dafür ge-
sorgt, dass der unabhängige Ermittler beim Internatio-
nalen Strafgerichtshof seit März 2022 tätig ist. Darüber 
hinaus hat der Generalbundesanwalt (GBA) ein Struktur-
ermittlungsverfahren eingeleitet und im letzten Jahr für 
diese Aufgabe noch einmal zusätzliche Stellen erhalten. 
Acht EU-Mitgliedstaaten bilden zudem ein gemeinsames 
Ermittlungsteam (Joint Investigation Team) und Eurojust 
baut eine Datenbank auf, um derartige Verbrechen zen-
tral zu dokumentieren. Deutschland muss sich bei der 
Koordinierung der Ermittlungen auf nationaler und inter-
nationaler Ebene weiterhin aktiv einbringen. Auch der 
Verdacht eines durch Russland verübten Völkermordes 
am ukrainischen Volk muss weiter geprüft und dement-
sprechende Ermittlungen eingeleitet werden.

 WIE SOLLTE DIE ROLLE DES INTERNATIONALEN  
 STRAFGERICHTSHOFS GESTÄRKT WERDEN? 
Die Errichtung einer internationalen Strafgerichtsbarkeit 
ist eine historische Errungenschaft, die wir bewahren 
und weiterentwickeln müssen. Das Verbrechen der Ag-

gression, das heißt der Befehl zur Invasion der Ukraine, 
darf nicht ungesühnt bleiben. Mangels Ratifikation des 
Statuts des IStGH durch Russland droht im konkreten 
Fall Straflosigkeit. Wir sprechen uns deshalb dafür aus, 
die Zuständigkeit des IStGH im Bereich des Verbrechens 
der Aggression zu erweitern und der Zuständigkeit für 
andere Völkerrechtsverbrechen anzunähern. 
 
 WIE KANN STRAFLOSIGKEIT IM FALL  
 DER RUSSISCHEN AGGRESSION VERHINDERT  
 WERDEN? 
Bis zu einer Änderung des Statuts des IStGH lässt sich 
eine Straflosigkeit im Falle des Verbrechens der Ag-
gression nur vermeiden, wenn ein Verfahren vor einem 
anderen Gericht erfolgt. Dabei könnte es sich um ein 
ukrainisches Gericht, ein internationales Tribunal auf der 
Grundlage eines völkerrechtlichen Vertrags unter Betei-
ligung der Ukraine oder eine Mischform („hybrides Ge-
richt“) handeln, bei dem ein ukrainisches Gesetz einen 
Sondergerichtshof mit Beteiligung internationaler Richter 
schafft. Deutschland sollte sich dafür einsetzen, dass ein 
solches Sondertribunal in jedem Fall mit internationalen 
Richtern besetzt ist, um die Unparteilichkeit und interna-
tionale Expertise für das Strafverfahren zu garantieren.
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• Russische Kriegsverbrechen effektiv strafrechtlich verfolgen.
• Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) im Bereich  

des Verbrechens der Aggression erweitern.
• Straflosigkeit durch ein unparteiliches, internationales Sondertribunal verhindern.

 „INNERHALB DER STAATENGEMEINSCHAFT LEISTEN WIR UNSEREN BEITRAG DAZU, DASS 
 DIE VERANTWORTLICHEN FÜR RUSSISCHE KRIEGSVERBRECHEN IN DER UKRAINE 
 JURISTISCH ZUR VERANTWORTUNG GEZOGEN WERDEN. WENN DIE WAFFEN SPRECHEN, 
 SCHWEIGT DAS RECHT NICHT.” 
Dr. Marco Buschmann, FDP-Präsidiumsmitglied und Bundesminister der Justiz

MEHR 
AUF

FDP.DE/
ARGUMENTE


